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Entwurf 

 
 

m 29. Oktober 1888 unterzeichneten zu Konstantinopel Österreich-Ungarn, das Deutsche Reich, 
die Französische Republik, Großbritannien, das Königreich Italien, das Königreich Spanien, das Kö-
nigreich der Niederlande mit dem Großherzogtum Luxemburg, der Kaiser beider Russland und das 

Osmanische Reich eine Konvention1 über die freie Schifffahrt im Suez-Kanal. 
Dass diesem Kanal nicht nur damals, sondern bis heute eine tragende Bedeutung für den Welthandel zukam 
und zukommt, steht außer Zweifel. Vor dem Hintergrund der bereits damals evidenten Gefahren, die im 
uferlosen Handel und Konsum liegen, möchte daher auf der Hand liegen, dass in diese Konvention Kaute-
len gegen ein solches Überborden der menschlichen Aktivitäten bzw. deren Wirkungen auf das ökologische 
System Erde verankert worden sind. 
Wie in dieser Arbeit zu zeigen sein wird, ist dem auch so. 
Artikel I der Konvention lautet: 

 
Zumal der somit immer und für alle offene maritime Kanal keinerlei Blockade unterzogen werden darf, 
müssen die angesprochenen Kautelen anderswo liegen. Man findet sie zunächst im Artikel II, der da an so 
exponierter Stelle lautet: 

 

 
1 MARTENS, N.R.G., 2ème, XV, 557. 

A 

https://archive.org/details/recueildetraits15martuoft/page/557/mode/1up
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Wäre diese Unabkömmlichkeit des Süßwasserkanals für den maritimen Kanal allein in der Notwendigkeit 
des letzteren Wartung gelegen gewesen, hätte wohl kaum derlei großes Aufhebens um den ersteren ge-
macht werden müssen, dem hier gleich mehrere Artikel gewidmet sind, auf die noch zu sprechen zu kom-
men sein wird: Denn dann wäre dessen Unterhaltung im essenziellen Interesse der Vertragsparteien gele-
gen, zumal ohne ihn der maritime Kanal nicht nachhaltig benutzt hätte werden können. Der Süßwasserka-
nal hat daher vielmehr gar nicht so sehr bloß metaphorische Bedeutung für einen anderen Zweck, wie so-
gleich erhellen wird. 
Bemerkt werden muss noch, dass die Formulierung im Absatz 2, wonach nur ein Versuch der Obstruktion 
vertragswidrig sein soll, nicht dazu führen kann, dass fahrlässiges Verhalten ohne Unterlass fortgesetzt wer-
den könnte. Denn es bedürfte in solchem Falle nur des Hinweises auf seine Kausalität für vom Vertrag ver-
pönten Erfolg, um solche Fahrlässigkeit zum Vorsatz werden zu lassen. 
Auf die im Absatz 1 genannte Konvention vom 18. März 18632 wird zurückzukommen sein. 
Folgerichtig verpflichten sich die Vertragsparteien im Artikel III der Konvention, wie folgt: 

 
Damit ist die Pflicht zur Unterhaltung beider Kanäle strikt festgeschrieben. 
Was für die heutige Lage im und um das Rote Meer von gravierender Bedeutung ist, ist Artikel IV der Kon-
vention; er lautet: 

 

 
Das Kriegs- und Blockaderecht, welches außerhalb der genannten Drei-Meilen-Zone ausgeübt würde, 
bleibt davon also unberührt. Darin, und freilich in der konventionswidrigen Art und Weise, wie die Benut-
zung des maritimen Kanals zulasten des Süßwasserkanals vonstattengeht, liegt der Grund für die Kriege am 
Horn von Afrika und auf der Arabischen Halbinsel beim Golf von Aden. 

 
2 COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ, Actes constitutifs de la Compagnie universelle du canal de Suez, Paris (1866), 67. 

https://archive.org/details/bub_gb_lb1IAAAAMAAJ/page/n72/mode/1up
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Zu beachten ist bereits hier, dass der Text der Konvention je ausdrücklich vom maritimen Kanal (bzw. dem 
Süßwasserkanal) spricht, wenn er (nur) diesen meint; sind beide zusammen gemeint, ist die Rede bloß vom 
Kanal. 
Dies ist auch für den Artikel V der Konvention von herausragender Bedeutung; er lautet: 

 
Gelangt man, um es vorweg zu nehmen, wie oben bereits angeklungen, zum Schluss, dass mit dem Süßwas-
serkanal die Aufrechterhaltung lebenstauglicher Bedingungen im Rest der Welt, insbesondere Afrikas, ge-
meint sind, bewirken diese vorzitierten Verbote des Artikels V die Vertragswidrigkeit sämtlicher Truppen-
kontingente, die ebendort von den materiell reichen Industrienationen aufgestellt werden, um den Wider-
stand gegen den ungerechten und einseitigen Welthandel, der den globalen Süden benachteiligt und völ-
kermordet, zu bekämpfen. 
Der Süßwasserkanal steht aber auch für die Erhaltung der Umwelt und des Klimas: 
Die oben, im zitierten Artikel II genannte Konvention aus 1866 lautet auszugweise: 

 
Die darin zitierten Artikel 1, 4 und 7 der Konzessionsakte aus 18563 lauten der Reihe nach: 

 

 
3 AaO (FN 2), 17. 
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Selbst wenn das hier gebrauchte französische Substantiv établissement nicht im Sinne eines Unternehmens 
verwendet worden wäre, bekräftigt das Zutreffen dieser Bedeutung der Artikel 7 der Konzessionsakte, der 
da lautet: 

 
Es ist also vordergründig die Betreibergesellschaft der Kanäle, welche diese zu warten und aufrechtzuerhal-
ten hat. 
Die Konvention aus 1866 setzt nahtlos fort, wie folgt: 

 

 
 

Ferner hat diese Gesellschaft also trocken und brach liegendes Land auf eigene Kosten dauernd zu kultivie-
ren, und zwar in einer Intensität, dass (nach zehn Jahren) sogar Steuern darauf erhoben werden können. 
Damit die Gesellschaft diesen Pflichten nachkommen kann, hat sie entsprechende Durchfahrtsgebühren 
auf die Schifffahrt des maritimen Kanals zu erheben, welche effektiv und somit spürbar umso höher zu sein 
haben, je massiver die Ladung in das hier zentral erörterte Gleichgewicht zwischen Welthandel und sozialer 
Gerechtigkeit eingreift. 
Davon, von jener Zuständigkeit der Gesellschaft, unberührt bleiben jedoch die diplomatisch-politischen 
Pflichten, die den Vertragsstaaten im Artikel VIII Absatz 1 der Konvention aufgetragen werden: 
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Indem hier die Sicherheit oder die freie Passage des Kanals (also beider) angesprochen wird, betrifft dies 
auch das gerechte Funktionieren der Lebensgrundlagen des globalen Südens.4 
Absätze 2 und 3 des Artikels VIII der Suez-Konvention lauten: 

 
Dass hier, obwohl dies an sich selbstverständlich wäre, beide Ufer ausdrücklich genannt werden, kann nur 
bedeuten, dass damit keine Örtlichkeiten am Kanal, sondern die beiden Welten nördlich und südlich, reich 
und arm, industriell entwickelt und unterentwickelt, gemeint sind. Somit haben Unternehmungen, welche 
die Sicherheit der Navigation, des Fortkommens, (auch) im südlichen Teil, also Lebensgrundlagen wie Nah-
rung, Klima und Gesundheit beeinträchtigen, als vertragswidrig zu unterbleiben! 
Artikel IX der Suez-Konvention lautet: 

 
Was die funktionalen Zuständigkeiten des Osmanischen Reichs nach dieser Konvention anlangt, besagt der 
Friede von Sèvres (1920)5, was folgt: 

 
Aufgrund des Unterbleibens der Ratifizierung dieses Vertrages durch die Türkei trat er nie in Kraft. Dies hin-
dert nach dem heute in Artikel 18 der Wiener Vertragsrechtskonvention6 verankerten Rechtsgedanken, wo-
nach Vertragszweck und -ziel zwischen Unterzeichnung und Ratifizierung nicht beeinträchtigt werden dür-
fen, nicht, dass sowohl die Türkei als auch erst recht das Vereinigte Königreich verpflichtet waren, dem Ver-
tragszweck der Wiederherstellung des Friedens im Nahen Osten gemäß das Nötige zu tun. 

 
4 Diesem Konzept der Aufteilung der Pflichten zwischen staatlichen Hoheitsaufgaben und Agenden der Privatwirtschaft ist offenbar das 

System des enterprise im ISA-Regime nachempfunden. 
5 AaO (FN 1), 3ème, XII, 664. 
6 1155 UNTS 18232. 

https://archive.org/details/nouveaurecueilge12mart/page/664/mode/1up
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf
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Der Friede von Lausanne (1923)7 brachte diesbezüglich, was folgt: 

 
Und besagter Artikel 19 lautet: 
 

 

 
 

Zu wissen ist, dass das Vereinigte Königreich Ägypten mit unilateraler Erklärung vom 28. Februar 1922 in 
eine unabhängige Souveränität entlassen hatte, nachdem es dort seit 1882 eine militärische Besatzung auf-
recht gehalten hatte. 
In der genannten Erklärung8 heißt es vollständig: 

 

 
7 AaO (FN 5), XIII, 342. 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_unilat%C3%A9rale_d%27ind%C3%A9pendance_de_l%27%C3%89gypte#Texte  

https://archive.org/details/nouveaurecueilge13mart/page/342/mode/1up
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_unilat%C3%A9rale_d%27ind%C3%A9pendance_de_l%27%C3%89gypte#Texte
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Der Lausanner Vertrag, welcher implizit Bezug auf diese Erklärung nimmt, beendet den Schwebezustand 
der auf den Suez-Kanal Bezug habenden Bestimmungen des Vertrags von Sèvres, indem er, wie oben zitiert 
und orange hervorgehoben, bestimmt, dass die Suez-Konvention aufs Neue in Kraft treten soll, womit die 
betreffenden Zuständigkeiten der Türkei wieder voll hergestellt sind, soweit sie nicht Ägypten in seiner Sou-
veränität beeinträchtigten, obzwar dies zukünftigen Regelungen vorbehalten blieb. Solche wurden nie er-
lassen. 
Am 26. Juli 1956 nationalisierte die Ägyptische Regierung unter NASSER den Suez-Kanal, enteignete also die 
Betreibergesellschaft und begründete die Suez Canal Authority, welcher sie das Vermögen der ersteren 
übertrug. 
In der Folge versuchten das Vereinigte Königreich, Frankreich zunächst, den Kanal mit politischen Mitteln 
zurück- bzw. für eine international besetzte Nachfolgegesellschaft zu gewinnen, was die Sache vor den 
UNSC trug, wo Ägypten mit Schreiben vom 24. September 19569 beantragte, den Tagesordnungspunkt mit 
dem folgenden Wortlaut zu behandeln: 

Actions against Egypt by some Powers, particularly France and the United Kingdom, which constitute a danger to 
international peace and security and are serious violations of the Charter of the United Nations. 

Frankreich und das Vereinigte Königreich beantragten hingegen mit Schreiben vom 23. September 195610, 
was folgt, zu erörtern: 

Situation created by the unilateral action of the Egyptian Government in bringing to an end the system of international 
operation of the Suez Canal, which was confirmed and completed by the Suez Canal Convention of 1888. 

Auf diesen Vorwurf hatte Ägypten bereits mit Schreiben vom 17. September 195611 entgegnet. 
Am 13. Oktober verabschiedete der UNSC seine Resolution 118 (1956) des folgenden Inhalts: 
 

 
Am 30. Oktober 1956 wurde dem einbestellten ägyptischen Vertreter in London ein Ultimatum überreicht, 
über das Ägypten in seinem Schreiben vom selben Tag12 an den UNSC berichtete. 

 
9 S/3656. 
10 S/3654; siehe auch S/3645! 
11 S/3650. 
12 S/3712. 

http://www.undocs.org/S/3656
http://www.undocs.org/S/3654
http://www.undocs.org/S/3645
http://www.undocs.org/S/3650
http://www.undocs.org/S/3712
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Daraufhin nahm der UNSC am 31. Oktober 1956 seine Resolution 119 (1956) mit 7 zu 2 Stimmen bei zwei 
Enthaltungen an. Die zwei Gegenstimmen stammten von Frankreich und dem Vereinigten Königreich, so-
dass demnach der Beschlussgegenstand satzungskonform als Verfahrensfrage betrachtet wurde: 
 

 
Bereits am 29. Oktober 1956 hatte Israel mit der Invasion des Gazastreifens und der Sinai-Halbinsel ange-
fangen. Und am 31. Oktober begannen Großbritannien und Frankreich mit der Bombardierung ägyptischer 
Flughäfen. 
 
 
(womöglich alsbald fortzusetzen) 
 
 
 
 


